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Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik 

Fernschreiben an 

Berlin, 7. 
BdL/359/89 

004-3 
die Beauftragten des Vorsitzenden des Ministerrates 

1. Der Ministerrat hat die Tätigkeit der Beauftragten des Vor 

sitzenden des Ministerrates bestä~igt und dankt ihnen und 

Partnern des Zusammenwirkens für die bisherige Arbeit . 

2. Der Ministerrat hat in seiner Sitzung am 07. 12. 1989 folgt 

festgelegt: 

- Die Regierung verurteilt das unberechtigte Sammeln von 

Informationen durch das ~hemalige Ministerium für .Staats 
sicherheit und verbietet ein Fortsetzen derartiger Prak

tiken;. 

- Die Regierung bekräftigt das Erfordernis des Schutzes vo 

Staatsgeheimnissen und wendet sich gegen ein Offenlegen 

von Staatsgeheimnissen, die die nationale Sicherheit ge

fährden . 

- Die Regierung beauftragt den Leiter des Amtes für Nation 

Sicherheit, die unberechtigt angelegten Ookum~nte unverz 

lieh zu vernichten. Das Vernichten hat unter Aufsicht 

Beauftragten der Regierung, der örtlichen Staats- und Re 

pflegeorgane und Qßgebenenfalls Vertretern der Üffentlic 

zu erfolgen. 

- Der Minister für Innere Angelegeheiten und die Vorsitzer 

örtlichen Räte werden beauftragt, die öffentliche Ordnur 

Sicherheit und die Arbeitsfähigkeit der örtlichen Staat. 

zu gewährleisten. 

3. In der gemeinsamen Arbeit der Beauftragten des Vorsitzend 

Ministerrates mit den Vertretern örtliciher Staatsorgane ur 

Bürgervertretern ist nach dem Grundsatz des Vertrauens un 

gegenseitigen Achtung sowie unter Gewährleistung von Ruhe , 

Ordnung und Sicherlwi t und der Wahrung des Gehci111nisschut 
gehen. 
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4 . Der- ~ei ter tdef );et3iligen Dienststelle des Amtes _für Nationale 
Sill_herhei t 'sclll't'e-'in einem Auskunftsbericht entsprechend der 
Lage darstellen: 

- Struktur,· Aufgabenstellung, Funktionsbereiche, Verantwort
lichkeiten sowie den Umfang der Tätigkeit des ehemaligen 
MfS und des jetzigen Amtes für Nationale Sicherheit auf 
Bezirks- und Kreisebene; 

wenn erforderlich, Offenlegung u.nd .~insichtnahme in. Unter
lagen bei Wahrung nationaler Sicherheitsinteressen (Quellen
schutz) 

Gewährleistung des Zugangs zu Einrichtungen, Gebäuden und 
Räumen sowie Ermöglichung von Kontrollen in arbeitenden 
Bereichen (Sperrbereiche unterliegen der Kontrolle des 
Militärstaatsanwaltes) 

von den Mitarbeitern können Auskünfte erteilt werden, soweit 
nicht nationale Sicherheitsinteressen und der Quellenschutz 
verletzt werden. 

Feststellungen über Rechtsverletzungen sind als Grundlage 
für die weitere .Arbeit der Justizorgane zu dokumentieren 

Die Leiter der in der Vollmacht des Vorsitzenden des Ministerrates 
genannten Einrichtungen s.ind über den Inhalt des Fernschreibens 
in Kenntnis zu setzen mit dem Hinweis, · daß bei Forderungen nach 
Offenlegung der Tätigkeit anderec Staatsorgane sinngemäß zu verfah

ren ist. 

J
/ 

/' ·tt.,w. 

000002 


